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RS OGH 1994/7/6 13Os73/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1994

Norm

StPO §270 Abs1

StPO §281 Abs1 Z5 B

Rechtssatz

Die behauptete Vermutung, das gegenständliche Urteil sie von einem dem Vorsitzenden zur Ausbildung zugeteilten

Richteramtsanwärter "verfertigt" worden, vermag weder einen Begründungsfehler des Urteils im Sinne der relevierten

Bestimmung (Z 5) noch eine sonstige Nichtigkeit aufzuzeigen, zumal es vom Vorsitzenden (wie jede andere

Urteilsurschrift auch) unterfertigt wurde.
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